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Geschþtzte BĖrgerinnen und BĖrger von Lamprechts-
hausen, liebe Jugend! 
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Ein gesegnetes Osterfest 
 

wúnschen die Gemeindevertretung, 

die Bediensteten und  

der Búrgermeister 

Ausgabe Nr. 03/2017 (April) 

Die Gemeinde-Info finden Sie auch 

unter www.lamprechtshausen.at 
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Saftiges Grün begleitet uns schon überall, die Palmkätzchen 

sind aus ihrer Knospenhülle schon hervorgeschlüpft, als wollten 

sie sagen: ăEs ist an der Zeit, dass man uns wieder wahrnimmt, 

um am Palmsonntag unseren ăDienstò erweisen zu kºnnen!ò 

Der Huflattich, der Dirndlstrauch, die Schneeglöckchen, Gänse-

blümchen und die Nieswurz wetteifern mit ihrem Blütengewand 

und erinnern uns daran, wie wunderschön das Erwachen der 

Natur im zeitigen Frühjahr ist! 

Im Gemeindeamt spürten wir nichts davon, dass wir im vergan-

genen Winter weniger zum Erledigen gehabt hätten, so Manches 

gibt es zu berichten! 

Sanierung Tennisplatz/ 
Erweiterung Sportplatz 

Nach mehreren Gesprächen 

mit Verantwortlichen aus der 

Gemeindevertretung und dem 

Tennisclub hat man sich zu 

einer Sanierung im Grundlini-

enbereich und zu einer Neu-

herstellung der Hälfte der  

Zaunanlage (nach Sturmschä-

den) entschlossen.  

Kosten ca. EUR 20.000,-- 
 

Damit soll für die nächsten  

Jahre ein ordnungsgemäßer 

Betrieb sichergestellt sein. 

Man hofft, im Rahmen der ge-

planten Neu- und Umgestal-

tung der gesamten Sportanla-

ge im Bereich des USV einen 

neuen, allen Anfordernissen 

entsprechenden Tennisplatz 

umsetzen zu können ð Pla-

nungen dazu laufen! 
 

Die Grundstücksvorsorge zur 

Erweiterung des Sportplatzes, 

das Rodungsgenehmigungs-

verfahren, Naturschutzrechtli-

che Verfahren und Raumord-

nungsverfahren laufen ð mit 

den verantwortlichen Behör-

den gibt es ein gutes Einver-

nehmen! 
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¶ Bericht des Bürgermeisters 

¶ Ferienaktion Lokalbahn 

¶ Öltanküberprüfung 

¶ Öffnungszeiten und Sprechtage 

im Überblick 

¶ Abholung Gelber Sack 

¶ Loipenspur Winter 2017 

¶ Bewilligung von Flugdrohnen 

¶ SILC-Erhebung 

¶ Gratulationen 

¶ Erholungsurlaube für Menschen 

mit Behinderung 2017 

¶ Erhebung der Bibervorkommen 

¶ Betreubares Wohnen -   

Freie Wohnung 

¶ Umstellung von DVB-T auf 

simpliTV 

¶ Auszeichnung der SBNW 

¶  2. Preiswatten in der SEBE 

¶ Bericht zur Lesung von Opern-

sänger Dietmar Cordan 

¶ Kinderfasching 2017 

¶ Stellenangebot Fa. W&M Ka-

chelöfen und Herde GmbH 

¶ Feuerlöscherüberprüfung 

¶ TMK Lamprechtshausen 

¶ Tennisclub Lamprechtshausen 

¶ Gemeinschaftsgarten  

Lamprechtshausen 

¶ Veranstaltungshinweise und  

ðkalender 

Aus dem Inhalt: 

Wir trösten uns mit dem Spruch 

ăGut` Ding braucht Weil`ò - in der 

Abwicklung hätten wir uns so 

Manches einfacher und schneller 

vorgestellt. Diese Aussage gilt 

auch für die Umsetzungszeit des 

Projektes: 
 

Neuerrichtung Oberǭþchen-
wasserkanal Riedlkam 

Das Ansuchen zur wasserrechtli-

chen Genehmigung ist einge-

reicht ð die Vorprüfungen sind 

erfolgreich verlaufen. Ergänzend 

dazu verlangt die Naturschutzbe-

hörde e in  Pro jek t  über 

ă¥kologische BegleitmaÇnah-

menò. Die Firmen KUP und ABER 

arbeiten intensiv daran ð es kann 

noch vor Ostern nachgereicht 

werden! 
 

Wir erwarten uns dann eine 

schnelle behördliche Entschei-

dung, um die Ausschreibung ver-

schicken zu können! Der Baube-

ginn soll endlich im heurigen 

Herbst möglich sein! 
 

Projekt ¤Gefahrenhinweiskarten 
Hangwasser ̄

Aufgrund der enormen Starkre-

genereignisse im Frühsommer 

2016 habe ich bei Herrn  

LR Dr. Sepp Schwaiger deponiert, 

dass man nur gemeinsam ð Ge-

meinden und Land ð mit entspre-

chenden vorbeugenden Maßnah-

men versuchen soll, dieses Hoch-

wasserproblem halbwegs in den 

Griff zu bekommen. 
 

DI Theo Steidl, Landesregierung 

Salzburg, hat uns für Lamprechts-

hausen - als erste Gemeinde im 

Land Salzburg - nach einigen Ge-

sprächen ermöglicht, dieses Pro-

jekt umzusetzen! 
 

Erster Schritt: Bildliche Darstel-

lung der Ausdehnung von Hoch-

wassersituationen aufgrund der 

Höhenschichtlinien. 

Zweiter Schritt: Darstellung von 

Maßnahmen, die eine Hochwas-

sergefährdung minimieren. 
 

Damit wird die Grundlage für all-

fällig notwendige erdbauliche Um-

setzungen geschaffen! Es ist allen 

bewusst, dass man solche 

Starkregenereignisse nie ganz in 

den Griff bekommen wird ð wir 

alle sind gefordert, Retentionsbe-

cken für Oberflächenwasser, die 

bei Bauverhandlungen vorge-

schrieben werden, funktionstüch-

tig zu erhalten bzw. natürlich ge-

gebene Rückstauräume nicht 

durch Auffüllungen, die oft geneh-

migungsbedürftig wären, zu zer-

stören! 
 

Ortsstube wird  
Krabbelgruppenraum 

Mit einem einstimmigen Gemein-

devertretungsbeschluss vom 

13.03.2017 wurde festgelegt, 

dass die frühere Gaststätte 

ăOrtsstub`nò zu einer Rªumlich-

keit für 2 Krabbelgruppen umge-

baut wird. Konkrete Entwurfspla-

nungen sind vom Land Salzburg 

schon begutachtet - die Aus-

schreibung steht bevor! Damit er-

möglichen wir jungen Eltern viel 

leichter eine Teilzeitbeschäfti-

gung, die Betreuung durch unsere 

Kindergartenpädagoginnen wird 

in bekannt bester Form gesichert 

sein!  Kosten ca. EUR 450.000,--! 

Bis zur nächsten Gemeinde-Info verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

Ihr (Euer) Bürgermeister 

Ing. Johann Grießner 

Ferienaktion der Gemeinde 

Freifahrt Lokalbahn 

Für die Zeit vom 08. April bis 

einschließlich 18. April 2017 

(Osterferien) werden wieder 

Gutscheine für Kinder vom 6. 

bis zum 15. Geburtstag (HWS 

in Lamprechtshausen) zur 

Freifahrt mit der Lokalbahn 

ausgegeben. Die Gutscheine 

sind im Gemeindeamt erhält-

lich. Das Angebot ist für die 

Osterferien mit 2 Hinð und 

Rückfahrten je Kind limitiert. 
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Gemeindeamt 
Amtsstunden und  

Parteienverkehrsstunden: 

Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr 

und von 13.00 bis 18.00 Uhr 

Dienstag bis Freitag von 8.00 bis 

12.00 Uhr 

Telefonisch erreichbar: 

Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr 

und von 13.00 bis 18.00 Uhr 

Dienstag bis Donnerstag von 8.00 

bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 

16.30 Uhr 

Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr 

Bibliothek  

Lamprechtshausen 

Montag von 15.00 bis 18.00 Uhr 

Mittwoch von 15.00 bis 19.00 Uhr 

Freitag von 15.00 bis 18.00 Uhr 

Altstoffsammelzentrum 

Mittwoch von 15.00 bis 19.00 Uhr 

Freitag von 13.00 bis 18.00 Uhr 

Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr 

Postamt Lamprechtshausen 

Montag bis Freitag von 08.00 bis 

12.00 Uhr und von 14.00 bis 

17.30 Uhr 

Büchlein wechsle dich 

Donnerstag von 9.00 b is  

18.00 Uhr 

Freitag von 13.00 bis 18.00 Uhr 

Sprechstunde Notar 

jeden Mittwoch von 9.00 bis 10.00 

Uhr im Besprechungszimmer 

(Gemeindeamt/EG) 

Sprechstunde in  

Steuersachen   

jeden ersten Montag im Monat von 

17.00 bis 18.00 Uhr im Bespre-

chungszimmer (Gemeindeamt/EG) 

Elternberatung  

Lamprechtshausen   

jeden zweiten Dienstag im Monat 

von 15.00 bis 17.00 Uhr im Be-

s p r e c h u n g s z i m m e r 

(Gemeindeamt/EG) 
 

Redaktionsschluss für die 

nächste Gemeinde-Info: 

Mittwoch, der 19. April 2017 

Beiträge bitte per Mail an 

gemeinde@lamprechtshausen.at 

ðǩnungszeiten und  
Sprechtage im öberblick: 

ðltankĖberprĖfung 

Anlagen zur Lagerung und Leitung 

von wassergefährdenden Stoffen 

wie Heizöl oder Kraftstoff mit La-

germengen ab insgesamt 1.000 

Liter sind alle 5 Jahre hinsichtlich 

der Wirksamkeit der zum Schutz 

der Gewässer getroffenen Vorkeh-

rungen zu überprüfen. Dabei sind 

insbesondere die Dichtheit von 

Behälter, Leitungen sowie gege-

benenfalls der Zustand der öldich-

ten Wanne zu kontrollieren. Die 

Überprüfung hat durch eine fach-

kundige Person eines befugten 

Unternehmens oder einen befug-

ten Sachverständigen zu erfolgen 

und der Befund dieser Überprü-

fung ist der Behörde vorzulegen. 

Als Frist für die Vorlage des Tank-

befundes wird ein Zeitraum von 

einem halben Jahr eingeräumt. 

Der Befund über die 

T a nk üb e r p r ü f u ng 

kann jederzeit ð auch 

ohne Aufforderungs-

schreiben seitens des 

Bau- und Feuerpoli-

zeiamtes ð an die Be-

hörde übermittelt 

werden. Dieser Be-

fund umfasst im Ide-

alfall die mängelfreie 

Bestätigung über die 

Betr iebssicherhei t 

der Tankanlage (Lagerbehälter, 

Leitungen, gegebenenfalls öldich-

te Wanne) und ist nicht älter als  

5 Jahre. 

Die Dichtheitsüberprüfung kann 

von folgenden Unternehmen bzw. 

Sachverständigen durchgeführt 

werden: 

¶ Ziviltechniker entsprechend 

dem in Betracht kommenden 

Fachgebiet Maschinenbau und 

Verfahrenstechnik 

¶ Ingenieurbüros (Beratende In-

genieure) für Gebäudetechnik 

und Maschinenbau 

¶ Gewerbeberechtigungsinhaber 

betreffend Heizungs- und Lüf-

tungstechnik 

¶ Tankreiniger, wobei ein Ausbil-

dungsnachweis (zB. Wifi/

Tankrevision) vorzulegen ist 

¶ Tankhersteller und -händler 

(vgl. Nebenrecht nach § 32 Ge-

wO 1994, wobei entsprechend 

ausgebildete und erfahrene 

Fachkräfte eingesetzt werden 

müssen) 

¶ Gewerbeberechtigungsinhaber 

betreffend Metalltechnik für 

Metall- und Maschinenbau 

Die gesetzlichen Grundlagen für 

die Überprüfungs-

pflicht ergeben sich 

aus den Bestimmun-

gen der §§ 31a und 

134 Wasserrechts-

gesetz 1959 ð WRG 

1959, der Verord-

nung betreffend An-

lagen zur Lagerung 

und Leitung wasser-

gefährdender Stoffe, 

BGBl. II Nr. 4/1998, 

sowie den Techni-

schen Richtlinien für die Ausfüh-

rung von Ölfeuerungsanlagen 

vom Amt der Salzburger Landes-

regierung 1978. Nach § 137 Abs. 

1 WRG 1959 wird eine Verwal-

tungsübertretung begangen, 

wenn die vorgeschriebenen Be-

funde nicht oder nicht fristgerecht 

vorlegt werden. Diese kann mit 

e iner  Ge ldst ra fe b is  zu 

EUR 3.630,ñ geahndet werden. 

© Foto: Gemeinde Lamprechtshausen 
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        Gratulationen 

80. Geburtstag von Georg Karl, 

Holzhauserweg 21 

Diamantene Hochzeit von Elfriede und  

Christian Eder, Messnerbauern sen., St. Alban 5 

80. Geburtstag von Katharina Salzlech-

ner, Stacherlbäuerin sen., Hauptstraße 5 

Ein herzliches Dankeschön 

gilt unserem verlässlichen, 

fleißigen Loipenspurer GV 

Hans-Peter Gerner. Langlauf-

begeisterte hatten somit wie-

der die Möglichkeit, diesen 

schönen Wintersport mehre-

re Tage lang in unserer Ge-

meinde auszuüben. 

Abholung Gelber Sack 
 

Bitte die Gelben Säcke im-

mer bereits am Vorabend 

der Abholung hinausstellen!  

Es besteht die Möglichkeit 

mit Nachbarn eine gemein-

same Sammelstelle einzu-

richten ð allerdings nur nach 

erfolgter Absprache mit die-

sen. In jedem Fall ist es wich-

tig, dass es zu keiner Sicht-

einschränkung kommt und 

Ausfahrten freigehalten wer-

den. 

© Foto: Gottfried Schlager 

Die stetig steigenden Verkaufszahlen zeigen: 

Flugdrohnen werden immer beliebter. Welche 

rechtlichen Rahmenbedingungen mit einem sol-

chen Kauf einhergehen, sind jedoch meist nicht 

bekannt. Alle Flugdrohnen über 250 Gramm mit 

montierter Kamera - ausgenommen einer Kame-

ra, die ausschließlich zum Betrieb des Fluggerätes benötigt wird - sind 

lt. der österreichischen Luftfahrtbehörde Austro Control bewilligungs-

pflichtig. Der Betrieb solcher Luftfahrzeuge in unbebauten, unbesiedel-

ten Gebieten ist somit nur nach Erteilung einer Betriebsbewilligung 

durch die Luftfahrtbehörde zulässig (Kosten ca. EUR 300,ñ). Das Flie-

gen über besiedelten Gebieten sowie über Häuser, Kirchen oder auch 

z. B. Volksfesten ist hingegen stets verboten!  

Nähere Informationen (inkl. aller gesetzlichen Vorgaben) zu diesem bri-

santen Thema: www.drohnenbewilligung.at 

Bewilligung von Flugdrohnen 

© Foto:  

drohnenbewilligung.at 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumen-

tenschutz wird derzeit wieder die sogenannte SILC-Erhebung (Statistic 

on Income and Living Conditions/Statistiken über Einkommen und Le-

bensbedingungen) durchgeführt. Diese Statistik ist die Basis für viele 

sozialpolitische Entscheidungen. Nach einem reinen Zufallsprinzip wer-

den aus dem Zentralen Melderegister jedes Jahr Haushalte in ganz Ös-

terreich für die Befragung ausgewählt. Die Kontaktaufnahme mit den 

für die Erhebung ausgewählten Personen erfolgt im Zeitraum von Feb-

ruar bis Juli 2017. Als Dankeschön erhalten die befragten Haushalte 

einen Einkaufsgutschein im Wert von EUR 15,ñ. 
 

Weitere Informationen zur SILC-Erhebung: 

Statistik Austria, Tel.: 01/71 28 83 38 (Mo - Fr von 8.00 - 17.00 Uhr) 

E-Mail: silc@statistik.gv.at, Web: www.statistik.at/silcinfo 

SILC-Erhebung 


